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390 / Feldmoosstrasse, Lachen 
Liste von Auflagen und Forderungen in diversen Projektphasen 
 

Keine Massnahme  Massnahme in späterer Phase  Erledigt  In Arbeit  Zu erledigen 

 

A. Landerwerb 

Nr. Wer Auflagen / Forderungen Vorgehen zur Erledigung Verantwortlicher Termin / Stand 

A 1 ASTRA Vor Baubeginn mit ASTRA eine 
Objektvereinbarung in Sachen Sprayereien und 
dessen Entfernung mittels Objektvereinbarung 
regelen. 

Absprache mit Anstösser PL Abt. R  

A 2 ASTRA Anpassungen in der Dienstbarkeit; bei 
Anpassungen der Nationalstrasse im Bereich der 
Feldmoosstrasse gehen die Kosten zu Lasten des 
Kanton SZ 

Absprache mit Anstösser PL Abt. R  

A 3 KTN 1095 
KTN 1100 

(ASTRA) 

Landerwerbsvertrag (Dienstbarkeit) noch nicht 
unterzeichnet zurück 

Absprache mit HBA PL Abt. P 21.02.2020 

A 4 KTN 570 
(SBB) 

Landerwerbsvertrag (Dienstbarkeit) noch nicht 
unterzeichnet zurück 

Absprache mit HBA PL Abt. P 21.02.2020 

A 5 KTN 1010 Umgebungsgestaltung auf KTN soll mit der 
Realisierung Feldmoostrasse erfolgen 

Absprache mit Anstösser PL Abt. R 24.03.2017 
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A 6 KTN 1060 Bei einer allfälligen Sanierung des 
Regenklärbecken erwartet man von Seitens TBA, 
das Hand geboten wird. 

Absprache mit Anstösser PL Abt. R 24.03.2017 

A 7 KTN 1060 

(ARA) 

Landerwerbsvertrag noch nicht unterzeichnet 
zurück 

Absprache mit HBA PL Abt. P 21.02.2020 

A 8 KTN 1109 und 
KTN 1259 

Es wurde ein illegaler PP auf KTN 1109 erstellt. 
Nun ist eine Baubewilligungsverfahren für PP’s 
auf Niveau der Ausstellfläche am Laufen. Ob die 
Gemeinde die Baubewilligung erteilt hat ist 
offen. Der Gesamtentscheid des ARE ist auf 
jeden Fall positiv ausgefallen und wurde an der 
Gemeinde zugestellt. Die vorgesehenen PP’s auf 
Niveau Ausstellfläche ist auf das 
Strassenbauprojekt abgestimmt (gleicher Planer 
wie für Strassenausbau, Marty AG). 

Die Ausführung der genehmigten Ausstellfläche 
wird nach Absprache mit Hr. Güntesperg mit 
dem Projekt des Strassenausbaus zusammen 
realisiert. Für die Verlängerung der 
Baubewilligung ist Hr. Güntesperg selbst 
verantwortlich. 

Dient als Info 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dient als Memo 

PL Abt. R 
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24.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.03.2020 

A 9 KTN 1259 Es findet ein intensiver Kundenfluss infolge der 
Tankstelle statt 

Bei den Ausbauetappen 
berücksichtigen. 

PL Abt. R  

A 10 KTN 1109 
KTN 1259 

Landerwerbsvertrag noch nicht unterzeichnet 
zurück 

Absprache mit HBA PL Abt. P 21.02.2020 

A 11 KTN 1123, 
KTN 1212 und 
Baurecht 
(600001) 

Estée Lauder erwartet das bezüglich 
Terminierung der Ausführung sie frühzeitig 
orientiert werden, da ev. auch noch 
Bautätigkeiten auf ihren Grundstücken sowie die 
Anlieferung von und ab der Estéee Lauder 
berücksichtigt werden müssen. 

Kontakt mit Estée Lauder, Herr Stefan 
Hess aufnehmen. 

PL Abt. R 22.10.2018 

A 12 KTN 1123 
KTN 1212 

(Estée Lauder) 

Landerwerbsvertrag noch nicht unterzeichnet 
zurück 

Absprache mit HBA PL Abt. P 21.02.2020 

A 13 KTN 1258 Im Zusammenhang mit der Sichtweite der 
Ausfahrt ab Estée Lauder (Baurecht 600001) ist 

Absprache mit Martin Bingisser und 
Josef Kürzi-Gisler tätigen 

PL Abt. R 20.02.2020 
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zu prüfen wo hin der als Dientsbarkeit 
eingetragene Elektromotor der Firma Kürzi (KTN 
1582) verschoben werden kann. 

A 14 KTN 1297 Eventuell soll auf dem Grundstück ein 
Wendeplatz auf eigene Kosten im 
Zusammenhang mit dem Ausbau der 
Feldmoosstrasse erstellt werden. Bis dato ist 
aber keine Baueingabe erfolgt. 

Kontakt mit Robert Schätti aufnehmen. PL Abt. R 20.02.2020 

A 15 KTN 1402 Die Kandelaberstandorte nicht auf Stützmauer, 
respektive in Vorplatz von Nufa aufstellen 

In Ausführungsplanung berücksichtigen PL Abt. R 20.02.2020 

A 16 KTN 1402 Landerwerbsvertrag noch nicht unterzeichnet 
zurück 

Absprache mit HBA PL Abt. P 21.02.2020 

A 17 KTN 1468 Eventuell soll der Kiesplatz im Zusammenhang 
mit dem Ausbau der Feldmoosstrasse belagisiert 
werden. Es ist aber dazu noch keine Baueingabe 
eingereicht worden 

Dient als Info PL Abt. R 21.02.2020 

A 18 KTN 1450 Granitquadersteine müssen projektbedingt 
versetzt werden. Dazu sollen die bestehenden 
Steine unbedingt verwendet werden. 

Absturzsicherung (Zaun) mit Baurechtsnehmer 
zusammen definieren. 

Absprache mit Baurechtsnehmer 
tätigen 

PL Abt. R 21.02.2020 

A 19 KTN 1615 Die Granitquadersteine sind auf Parzelle zu 
entfernen. Dafür wird der Eigentümer oder 
Baurechtsnehmer entschädigt. Die 
Granitquadersteine können auf der KTN 1450 
wieder verwendet werden. 

Achtung: Die bestehende Gartenmauer soll mit 
Bewuchs stehen blieben. Dazu ist vorgesehen, 
das die Gartenmauer mit einer etappierten 
Differenzmauer zu unterfangen. Der bestehende 
Bewuchs der hinter liegenden Gartenmauer soll 
erhalten bleiben. Ein Absterben der Bepflanzung 
wird entschädigt oder ersetzt (Siehe LE Vertrag).  

In Ausführungsplanung berücksichtigen PL Abt. R  

A 20 KTN 1618 Es findet ein intensiver Kundenbesuch 
(Autogargage) statt. 

In der Planung der Ausbauetappen 
berücksichtigen 

PL Abt. R  
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Absturzsicherung (Zaun) mit Baurechtsnehmer 
zusammen definieren. 

Absprache mit Baurechtsnehmer 
tätigen 

A 21 KTN 836 Es findet ein intensiver Kundenbesuch 
(Tankstelle) statt 

In der Planung der Ausbauetappen 
berücksichtigen 

PL Abt. R  

 

B. Projektreview TBA  

Nr. Wer Auflagen / Forderungen Vorgehen zur Erledigung Verantwortlicher Termin / Stand 

B 1 TBA, S Es ist definitiv zu klären welcher Belagstyp nun 
eingebaut wird 

Absprechen mit AL P PL Abt. R  

B 2 TBA, S Signalisationen und Markierungen in 
Reflektionsstufe III ausführen 

Bei Submission entsprechend 
berücksichtigen 

PL Abt. R  

B 3 TBA Verkehrsführungen auf der Feldmoosstrassse 
während Bauzeit genau festlegen. Ev. auch 
grosszügige Umleitungen überlegen. Achtung 
Blaulichtorganisationen berücksichtigen. 

Eine Absprache mit der Gemeinde 
Lachen, bezüglich gleichzeitigen 
Baustellen auf Gemeindestrassen muss 
zwingend erfolgen. 

PL Abt. R.  

B 4 TBA/ASTRA Für die im Strassenbauprojekt der 
Feldmoosstrasse liegenden Bauteile für den 
Kontrollkanal Mosenbach sowie für den 
Ölabscheider muss die Sanierung und 
Erneuerung (Abdichtungsmassnahmen) mit dem 
Ausbau der Feldmoosstrasse erfolgen. 

Mit ASTRA absprechen PL Abt. R  

B 5      

 

C. Projektvorstellung Gemeinde 

Nr. Wer Auflage / Forderungen Vorgehen zur Erledigung Verantwortlich Termin / Stand 

C 1 Lachen Umsetzung der Kreiselanlage 
Monitoring auswerten und endgültiger 
Entscheid fällen 

DV/KI/AL P und 
AL R 

 

C 2 Lachen 

AGGLO Beiträge für Kreiselanalge! 

->Diese sind auf der B-Liste in der zweiten 
Generation vorhanden. In der 3. Generation 
wurde dieses Projekt nicht mehr aufgeführt. 
Somit besteht kein Anspruch auf AGGLO 
Beiträge. 

Es ist zu prüfen ob eine Eingabe des 
Teilprojektes (Kreisel) in der 4. 
Generation Sinn macht. 

Nach aktuellem Stand des AGGLO 
Programm der 4. Generation werden 

KI/S/AL R  
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die Eingaben im Sommer 2021 
getätigt. 

C 3 Lachen 

Strassenbelechtung in LED ausführen. 

->Im Projekt ist eine neue Beleuchtung mit 
Elektro Bähler erarbeitet worden 

EW Lachen als Lieferant und Ersteller 
offerieren lassen 

PL Abt. R  

C 4      

C 5      

 

D. Interne Vernehmlassung zur Projektauflage 

Nr. Wer Auflagen / Forderungen Vorgehen zur Erledigung Verantwortlicher Termin / Stand 

D 1 AWN 
Bewilligung für temporäres Roden verfällt 
definitiv per 31.12.2030 (inkl. zweijähriger 
Verlängerung) 

Rodung sowie Umsetzung des Projektes 
rechtzeitig umsetzten 

PL Abt. R  

D2 AWN 
Die Aufforstung der Ersatzfläche hat bis zum 
31.12.2032 zu erfolgen (inkl. zweijähriger 
Verlängerung) 

Aufforstung der Ersatzfläche rechtzeitig 
umsetzen 

PL Abt. R  

D 3 AWN 
Mit AWN die Rodung sowie die Aufforstung 
terminlich absprechen (Revierförster) 

Mit AWN Kontakt aufnehmen PL Abt. R  

D 4 ASTRA 
Objektvereinbarung über Stützmauer entlang der 
Autobahn mit ASTRA vereinbaren 

Mit ASTRA absprechen PL Abt. R  

D 5 ASTRA 
Dienstbarkeitsregelung über Rückbau von 
Stützmauer bei Ausbau N3 regeln 

Mit ASTRA absprechen 
PL Abt. R und SB 
LE 

 

D 6 ASTRA 
Vor Baubeginn dem ASTRA das 
Ausführungsprojekt zur Genehmigung vorlegen 

Ausführungsprojekt erarbeiten PL Abt. R  

D 7 SBB 

8 Wochen vor Baubeginn mit SBB Kontakt 
aufnehmen und Sicherheitsprobleme mit 
Bahnbetrieb lösen. Ebenfalls ist das 
Erdungsproblem von Baugeräten mit der SBB zu 
klären. 

Rechtzeitig Kontakt mit SBB, 
respektive mit Securitrans, Herr Patrick 
Meier, aufnehmen ( 

PL Abt. R  

D 8 SBB 
2 Wochen vor Baubeginn mit SBB Kontakt um 
die Sicherungs- und Überwachungsmassnahmen 
abzusprechen 

Rechtzeitig Kontakt mit SBB, 
respektive mit AXPO, Herr Roger 
Baumgartner, aufnehmen  

PL Abt. R  
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D 9 SBB 
Vor Baubeginn eine vorsorgliche 
Beweisaufnahme der Pfeiler neben den 
geplanten Fahrbahnen durchführen 

Rechtzeitig Beweissicherung ausführen 
lassen 

PL Abt. R  

D 10 SBB Zustellung der Baubewilligung (RRB) an SBB Zustellen des RRB’s PL Abt. P 18.02.2020 

 

E.  Einsprachen  

Nr. Wer  Auflage / Forderungen Vorgehen zur Erledigung Verantwortlicher Termin / Stand 

E 1 Friedlos 

Nicht einverstanden mit Erleichterung für 
Strassenlärm: 

->Wollte Sichtschutzwand (Steinkorbmauer) als 
Lärmschutzwand erstellt haben. Einsprache 
wurde durch RR abgewiesen. Da er für diesen 
Wunsch zur Kasse gebeten worden wäre. Ein 
Weiterzug an die Beschwerdeinstanz wurde 
nicht erhoben. 

Dient als Info   

E 2      

E 3      

E 4      

 

F.  Allgemeines 

Nr. Wer  Auflage / Forderungen Vorgehen zur Erledigung Verantwortlicher Termin / Stand 

F 1 ASTRA 
Vor Baubeginn an ASTRA ein Ausführungsprojekt 
zur Genehmigung vorlegen. 

   

F 2 AWN 

TBA wurde von AWN aufgefordert die 
Aufforstungsfläche in AV GIS einzutragen und 
die Aufforstung auszuführen.  

Mit Peter Schilliger (Forstwart) und Christoph 
Angst (AWN) abgemacht, dass die Aufforstung 
frühestens im 2021 (Januar bis März) 
stattfindet. Da erst ab diesem Zeitpunkt die 
Rodung stattfindet. 

Wenn es sicher ist, dass die 
Bautätigkeiten am Kreisel beginnen, so 
mit Peter Schilliger Kontakt aufnehmen 
und Bepflanzung organisieren. 

PL TBA (R) 17.02.2020 

F 3 LSP 
Auszahlungen von bereits erstellten 
Lärmsanierungsmassnahmen (LSF) an Gebäuden 

Rückerstattung an Eigentümer PL Abt. R  
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F 4 ASTRA 
Grundwasserabsenkung im Bereich Mosenbach 
wurde vom ASTRA 2016 – 2017 saniert. 

Dient als Info!  20.02.2020 

F 5 ASTRA 
Die Umzäunung im Bereich des Ölabscheiders 
genau definieren. 

Kontakt zu ASTRA Unterhalt PL Abt. R 21.02.2020 

      

 


